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Allgemeine Chronik

Sozialpolitik

Sozialversicherungen

Krankenversicherung

Die grosse Kammer behandelte in der Frühlingssession 2016 als Zweitrat eine
Standesinitiative des Kantons Jura zur Einrichtung kantonaler sozialer Einheitskassen.
Über eine Standesinitiative des Kantons Genf und eine parlamentarische Initiative der
grünen Fraktion, welche beide sehr ähnliche Anliegen vertraten, wurde zeitgleich
entschieden. Die Kommissionsmehrheit beantragte, der Standesinitiative keine Folge zu
geben, eine Minderheit Gysi (sp, SG) war für Folge geben. Wiederum war die
Argumentation ähnlich wie im Erstrat und wie anlässlich der Abstimmungskampagne zur
Volksinitiative „für eine öffentliche Krankenkasse". Auf Gegnerseite wurde zudem
betont, kantonale Einheitskassen würden ein Parallelsystem zum aktuell in allen
Kantonen existierenden Wettbewerbssystem schaffen, was den gesamtschweizerischen
Grundlagen und Prinzipien in der obligatorischen Krankenpflegeversicherung
widerspreche. Letztlich sprachen sich die SP- und die grüne Fraktion geschlossen für,
die anderen Fraktionen annähernd geschlossen gegen den Vorstoss aus, was ein
Stimmenverhältnis von 53 zu 120 gegen die Initiative ergab. 1

STANDESINITIATIVE
DATUM: 17.03.2016
FLAVIA CARONI

In der vorhergehenden Session hatte der Ständerat eine Motion Bischofberger (cvp, AI)
zur Anpassung der Franchisen an die Kostenentwicklung der obligatorischen
Krankenpflegeversicherung angenommen. Diese gelangte in der Wintersession 2016 in
den Nationalrat, wo sie gemeinsam mit einer Motion der SGK-NR (16.3906) beraten
wurde. Die Kommissionsmehrheit beantragte die Annahme der Motion, eine
sozialdemokratische Minderheit Gysi (sp, SG) die Ablehnung. Die Argumentation glich
jener, die zuvor bereits im Ständerat vorgetragen worden war. Die
Minderheitssprecherin wandte zudem ein, die Schweiz habe bereits heute im
europäischen Vergleich die höchsten Out-of-Pocket-Kosten im Gesundheitswesen. So
bezeichnet werden die Kosten, die die privaten Haushalte selbst tragen müssen.
Schliesslich wurde die Motion mit 129 zu 54 Stimmen bei drei Enthaltungen überwiesen.
Auf der Befürworterseite standen annähernd geschlossen die SVP, die FDP-Liberalen,
die CVP, die BDP und die GLP, auf der Gegnerseite die SP und die Grünen. 2

MOTION
DATUM: 08.12.2016
FLAVIA CARONI

Heinz Brand (svp, SZ) beabsichtigte im September 2017, mit einer Motion eine
Innovationsbestimmung im KVG einzuführen. Diese soll für alle Akteure offen sein und
Pilotprojekte für die Durchsetzung von Massnahmen zur Verbesserung von Qualität und
Wirtschaftlichkeit ermöglichen. Konkret soll von einzelnen KVG-Bestimmungen gezielt
abgesehen werden können, um alternative Mechanismen zu testen. Unbeeinflusst
bleiben sollen jedoch die Leistungsansprüche der Versicherten und der
Aufnahmezwang für die Versicherungen. Bereits vor Einführung des KVG hätte man mit
einem Experimentierartikel gute Erfahrungen gemacht, erklärte der Motionär sein
Anliegen. Anders als heute, wo vor allem Kantone die Möglichkeit zu ausserordentlichen
Massnahmen hätten, sollten zukünftig alle Akteure Pilotprojekte anstossen können.
Durch solche Projekte könnten die Folgen einzelner Änderungen untersucht, Hinweise
auf ihre Tauglichkeit oder auf Umsetzungsprobleme gefunden und dringliche Reformen
vorbereitet werden. Diese Änderung war ganz im Sinne des Bundesrates: Aufgrund des
Expertenberichts «Kostendämpfungsmassnahmen zur Entlastung der obligatorischen
Krankenpflegeversicherung» würden Massnahmen zur Kostendämpfung ausgearbeitet,
wozu auch eine Innovationsbestimmung zähle, erklärte er in seiner Stellungnahme.
Daher empfahl er die Motion zur Annahme.

Um eine diskussionslose Annahme der Motion zu verhindern, bekämpfte Barbara Gysi
(sp, SG) den Vorstoss im Dezember 2017. In der Nationalratsdebatte in der
Frühjahrssession 2018 verdeutlichte der Motionär nochmals den Nutzen des
Vorstosses: Da das Gesundheitswesen sehr stark reglementiert sei, sei ein
Innovationsartikel nötig, um einzelne Änderungen in dieser komplexen Materie zu
testen. Der Innovationsartikel stelle dabei die materiell-rechtliche gesetzliche
Grundlage für Abweichungen vom geltenden Recht dar. Dabei sollten alle betroffenen
Akteure nur freiwillig und bei reversiblen Projekten mitmachen. Man habe bereits im
Asylbereich mit einem solchen Innovationsartikel gearbeitet. Barbara Gysi wies darauf

MOTION
DATUM: 26.02.2018
ANJA HEIDELBERGER
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hin, dass ein Innovationsartikel «nicht per se einfach nur etwas Gutes» sei.
Pilotprojekte sollten nicht zu offen ausgelegt sein und keine Präjudize schaffen.
Aufgeschreckt habe sie insbesondere die Formulierung in der Begründung der Motion
bezüglich einer Lockerung des Vertragszwangs. Dies sei ein Anliegen der
Versicherungslobby, welcher der Motionär als Präsident von Santésuisse angehöre.
Keinesfalls dürfe aber die Solidarität untergraben werden; der Vertragszwang sei für die
Bevölkerung sehr wichtig, erklärte sie mit Verweis auf die Managed-Care-Abstimmung
weiter. Daher bat sie den Bundesrat darzulegen, in welchen Bereichen Pilotversuche
möglich sein sollen. Gesundheitsminister Berset erklärte, dass sich der Bundesrat bei
Annahme der Motion auf den Motionstext, nicht auf dessen Begründung stützen werde,
was Gysi überzeugte: Sie bekämpfte die Vorlage in der Folge nicht mehr, so dass diese
stillschweigend angenommen wurde. 3

Im April 2018 schlug die Debatte um die Franchisen speziell hohe Wellen, nachdem die
CEO der Krankenversicherung CSS, Philomena Colatrella, in einem Interview mit dem
SonntagsBlick vorgeschlagen hatte, neben anderen Massnahmen auch eine Erhöhung
der Mindestfranchise auf CHF 5'000 bis CHF 10'000 zu prüfen. Dadurch würden die
Prämien stark sinken – gemäss ersten Schätzungen auf CHF 170 pro Monat und Person
–, wodurch bei der Prämienverbilligung Gelder frei würden, um die sozial Schwächeren
bei der Bezahlung der Kosten innerhalb der Franchise zu unterstützen. Dadurch würde
die Eigenverantwortung gestärkt, wodurch wiederum die Gesundheitskosten sinken
würden, erklärte Colatrella. Dieser Vorschlag sorgte bei zahlreichen Akteurinnen und
Akteuren der Gesundheitspolitik für Aufruhr: Eine solche Erhöhung könne sich kaum
jemand leisten, war der Tenor. Für Patientenschützerin Susanne Hochuli würde dieser
Vorschlag das Ende des heutigen Kassensystems darstellen, weil die Kosten der sozialen
Abfederung nicht mehr durch die Prämiengelder bezahlt würden. Barbara Gysi (sp, SG)
befürchtete eine zusätzliche Belastung der sozial Schwächeren und Heinz Brand (svp,
GR) prognostizierte gar einen Volksaufstand. Neben der breiten Kritik wurden aber auch
verständnisvolle Stimmen laut, die eine umfassende Diskussion über alternative Modelle
forderten.

Gleichzeitig beschäftigte sich im Jahr 2018 auch die Politik ausführlich mit dem Thema
der Franchisen. So wurden 2018 neun Geschäfte zu diesem Thema beraten. Der
Nationalrat stimmte drei Motionen der FDP.Liberalen-Fraktion zu, gemäss denen die
Franchisen zukünftig regelmässig angepasst werden (Mo. 16.3110) und die Maximal- (Mo.
16.3111) und Minimalfranchise (Mo. 16.3112) erhöht werden sollen. Gehör im Nationalrat
fanden auch eine Motion Landolt (bdp, GL; Mo. 16.3084) zur Anpassung der
ordentlichen Franchise der OKP von CHF 300 auf mindestens CHF 400 sowie eine
parlamentarische Initiative Borer (svp, SO; Pa.Iv. 15.468) für eine Verlängerung der
Vertragsdauer bei besonderen Versicherungsformen wie Wahlfranchisen von einem auf
drei Jahre. Einer Forderung der SGK-SR zur Beibehaltung der Maximalrabatte bei allen
Wahlfranchisen (Mo. 17.3637) stimmte der Ständerat zu. Damit wollte er verhindern,
dass der Bundesrat die Maximalrabatte der mittleren Franchisen anpasst, wie ein
Bericht zuvor gefordert hatte. Einer ähnlichen Forderung bezüglich der Anzahl
Franchisenstufen (Motion Weibel (glp, ZH; Mo. 15.4222)) stimmte die kleine Kammer
ebenfalls zu. Lediglich eine Motion Stöckli (sp, BE; Mo. 17.3771) mit der gegensätzlichen
Forderung, wonach der Maximalrabatt der Wahlfranchise über CHF 500 von 70 auf 80
Prozent hätte erhöht werden sollen, lehnte er ab. Die Botschaft für eine regelmässige
Anpassung der Franchisen an die Kostenentwicklung (BRG 18.036) legte der Bundesrat
ebenfalls 2018 vor: Damit soll das Verhältnis zwischen Franchisen und Bruttokosten für
die OKP bei 1:12 fixiert werden; steigen die Kosten auf das Dreizehnfache der Franchise,
müsste diese erhöht werden. 4

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 15.04.2018
ANJA HEIDELBERGER

Im Mai 2018 legte der Bundesrat dem Parlament die Botschaft zur Neuregelung der
Zulassung von Leistungserbringenden vor, welche die zeitlich begrenzte
Zulassungsbeschränkung der Leistungserbringenden ablösen soll. Die Vorlage will die
Anforderungen an die Leistungserbringenden erhöhen, die Qualität und
Wirtschaftlichkeit ihrer Leistungen steigern und den Kantonen ein Kontrollinstrument
für das Leistungsangebot in die Hand geben. Aufgrund der Vernehmlassungsantworten
hatte der Bundesrat in der Zwischenzeit einige Änderungen an der Vorlage
vorgenommen: Neu sollen die Kantone für die Zulassungssteuerung und die Aufsicht
über die Einhaltung der Auflagen zuständig sein, nicht mehr die Versicherer. Zudem
wurde die zweijährige Wartefrist für die Leistungserbringenden vor Zulassung zur
Leistungserbringung im Rahmen der OKP durch eine mindestens dreijährige Tätigkeit an

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 09.05.2018
ANJA HEIDELBERGER
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einer schweizerischen Weiterbildungsstätte ersetzt. 

Im Sommer 2018 beriet die SGK-NR die Botschaft des Bundesrats und trat ohne
Gegenstimme auf die Vorlage ein. Sie ersetzte insbesondere einige Kann- durch Muss-
Bestimmungen und erweiterte den Geltungsbereich der Regelungen auf den
ambulanten Spitalbereich. Ärztinnen und Ärzte sollen sich zur Zulassung zur OKP einer
zertifizierten Gemeinschaft gemäss EPDG anschliessen müssen. Zudem soll ein Register
über die ambulant tätigen Leistungserbringenden die Transparenz erhöhen. Die
Kommission verabschiedete ihren Vorschlag mit 16 zu 4 Stimmen bei 3 Enthaltungen. 

In der Wintersession 2018 folgte die Erstbehandlung der Vorlage im Nationalrat. Ruth
Humbel (cvp, AG) und Raymond Clottu (svp, NE) präsentierten sie dem Rat, der ohne
Gegenantrag auf die Vorlage eintrat. Unbestritten waren die Änderungen der Kann-
Formulierungen; erste Diskussionen gab es zur Frage, ob Leistungserbringende für die
Zulassung zur OKP zwei Jahre an einer schweizerischen Weiterbildungsstätte und ein
Jahr an einem Spital mit Grundversorgung – wie es die Kommission wollte – oder drei
Jahre an einer schweizerischen Weiterbildungsstätte – wie es eine Minderheit Humbel
vorschlug – gearbeitet haben müssen. Hier wurde diskutiert, ob es sinnvoller sei, dass
frei praktizierende Ärztinnen und Ärzte – häufig Spezialistinnen und Spezialisten – auch
als Grundversorgende gut ausgebildet seien, oder ob es relevanter sei, dass sie länger in
ihrem Spezialgebiet arbeiteten. Mit 170 zu 12 Stimmen (bei 2 Enthaltungen) entschied
sich der Rat in dieser Frage für die Minderheit und somit für eine stärkere
Spezialisierung der Leistungserbringenden. 
Besonders umstritten war die Frage, ob die Kantone die Möglichkeit erhalten sollen,
den Vertragszwang zwischen Versicherern und Leistungserbringenden aufzuheben,
solange Unter- und Obergrenzen an Ärztinnen und Ärzten nicht erreicht werden. Diesen
Vorschlag der Kommission lehnte eine Minderheit Ruiz (sp, VD) ab. Stattdessen wollte
sie den Kantonen die Möglichkeit geben, andere Zulassungskriterien zu definieren. Der
Rat folgte jedoch gegen den Widerstand der SP- und der Grünen-Fraktion sowie
einzelner Mitglieder anderer Fraktionen mit 126 zu 57 Stimmen (bei einer Enthaltung)
mehrheitlich der Kommissionsmehrheit. Ähnliche Lager zeigten sich auch bei der
Frage, ob den Versicherern und den Versichererverbänden ein Beschwerderecht
bezüglich Bandbreiten und Höchstzahlen zustehen soll oder nicht. Die Mehrheit des
Nationalrats sprach sich mit 120 zu 59 Stimmen (bei 5 Enthaltungen) für ein solches
Beschwerderecht aus. 
Schliesslich lösten auch die Übergangsbestimmungen lange Diskussionen aus. So war
sich der Rat nicht einig, ob das Inkrafttreten des Gesetzes an die Inkraftsetzung der
Änderung des KVG bezüglich EFAS geknüpft werden soll oder nicht. Eine Minderheit
Gysi (sp, SG) sprach sich gegen eine solche Koppelung aus, da EFAS sehr umstritten sei
und die Änderung der Zulassungssteuerung aufgrund ihrer Wichtigkeit nicht
aufgeschoben werden solle. Dass es zu einer solchen Verknüpfung gekommen sei,
führte Gysi auf das Lobbying der Krankenversicherungen zurück. Obwohl auch der
Gesundheitsminister den Nationalrat bat, auf eine Verknüpfung der beiden Themen zu
verzichten, stimmte der Nationalrat mit 123 zu 53 Stimmen (bei 4 Enthaltungen) im
Sinne der Kommissionsmehrheit für eine Verknüpfung. Mit 128 zu 40 Stimmen bei 13
Enthaltungen nahm der Nationalrat die Vorlage in der Gesamtabstimmung an. Die Nein-
Stimmen stammten allesamt aus dem links-grünen Lager, jedoch entschieden sich zehn
Parlamentarierinnen und Parlamentarier der SP sowie zwei der Grünen und einer der
SVP, sich der Stimme zu enthalten. 5

Im Juli 2018 behandelte die SGK-NR die Standesinitiative des Kantons Genf für eine
gerechte Verwaltung der KVG-Reserven zusammen mit der Standesinitiative des
Kantons Jura, die ein ähnliches Anliegen verfolgte (St. Iv. 17.319). Die Kommission
beantragte mit 16 zu 4 Stimmen (bei 3 Enthaltungen), der Initiative keine Folge zu
geben. Bundesrat und Parlament hätten dem Anliegen der Standesinitiative bereits
genügend Rechnung getragen, indem das BAG angehalten sei, die Prämientarife der
Krankenversicherer nicht zu genehmigen, wenn diese zu stark über den Kosten liegen
oder zu Reserven führen würden, erklärte die Kommission. Eine
Kommissionsminderheit Gysi (sp, SG) argumentierte hingegen, dass die zahlreichen
Vorstösse zu diesem Thema auf eine Unzufriedenheit hinwiesen, die durch das
undurchsichtige System mit zu vielen Versicherern entstehe. Dagegen helfe eine
«radikale Verschlankung des Systems», erklärte die Minderheit. 
In der Herbstsession 2018 behandelte die grosse Kammer die beiden Standesinitiativen.
Dabei folgte der Rat der Argumentation der Minderheit nicht, wonach die Initiativen
angenommen werden müssten, damit das Problem angegangen werden könne, und gab
der Standesinitiative des Kantons Genf mit 130 zu 58 Stimmen und derjenigen des

STANDESINITIATIVE
DATUM: 25.09.2018
ANJA HEIDELBERGER
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Kantons Jura mit 129 zu 59 Stimmen (bei 1 Enthaltung) keine Folge. 6

Im September 2018 nahm der Bundesrat zum Entwurf der SGK-NR im Rahmen der
parlamentarischen Initiative Borer (svp, SO) für eine Stärkung der Selbstverantwortung
im KVG Stellung. Er erklärte seine Unterstützung für den Minderheitsantrag Carobbio
Guscetti (sp, TI) auf Nichteintreten, da das strategische Wechseln der Franchisen
gemäss dem Bericht der SGK-NR nur in 0.17 Prozent der Fälle vorkomme und die
Krankenversicherungen dadurch jährlich lediglich CHF 5 Mio. einsparen könnten.
Diesem geringen Vorteil stünden jedoch zahlreiche Nachteile gegenüber, etwa eine
Schwächung der Selbstverantwortung durch häufigere Wahl der Grundfranchise,
Mehrkosten für EL und Sozialhilfe und somit auch für Kantone und Gemeinden sowie
ein administrativer Mehraufwand für die Krankenversicherungen. 
In der Wintersession 2018 behandelte der Nationalrat den Entwurf. Als
Kommissionssprecher betonten Philippe Nantermod (fdp, VS) und Heinz Brand (svp, GR)
noch einmal den Nutzen der Vorlage: Das opportunistische «Franchisenhüpfen» müsse
gestoppt werden, auch wenn es sich dabei um ein untergeordnetes Problem handle.
Barbara Gysi (sp, SG) kritisierte im Namen der Minderheit Carobbio Guscetti vor allem
das Verhalten der Kommission, die trotz mehrheitlich negativer
Vernehmlassungsantworten keinen der Kritikpunkte in die Vorlage aufgenommen hatte.
Mit 111 zu 68 Stimmen bei einer Enthaltung sprach sich der Nationalrat für Eintreten auf
die Vorlage aus. Während die SP- und die Grünen-Fraktion Eintreten geschlossen
ablehnten, war die Situation aufseiten der Bürgerlichen weniger deutlich. Gespalten
zeigte sich insbesondere die FDP-Fraktion, aber auch in der SVP- und der CVP-Fraktion
lehnten einzelne Personen eine Behandlung der Vorlage ab. Knapper scheiterte der
Antrag Grüter (svp, LU) auf Rückweisung an die Kommission: Mit 86 zu 81 Stimmen bei 13
Enthaltungen stimmte der Rat für die Behandlung der Vorlage, wobei hier die Fronten
quer durch die meisten Fraktionen verliefen. 
In der Detailberatung versuchte eine Minderheit Ruiz (sp, VD), eine Ausnahmeklausel für
Personen, bei denen neu eine chronische oder schwere Krankheit diagnostiziert wurde,
zu schaffen. Eine solche lehnte der Nationalrat jedoch mit 118 zu 56 Stimmen (bei 1
Enthaltung) ab. Ebenfalls abgelehnt wurde eine vom Bundesrat vorgeschlagene und von
der Kommissionsmehrheit unterstützte Pflicht für die Krankenversicherungen, die
Versicherten zwei Monate vor Ablauf der Frist auf ihre Wahlmöglichkeit hinzuweisen.
Mit 112 zu 62 Stimmen (3 Enthaltungen) folgte die grosse Kammer einer Minderheit
Humbel (cvp, AG), welche unter anderem die Kosten für die Versicherungen «ohne
Mehrwert für die Versicherten» scheute. Mit 113 zu 60 Stimmen (bei 5 Enthaltungen)
verabschiedete der Rat die Vorlage in der Gesamtabstimmung. 7

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 26.11.2018
ANJA HEIDELBERGER

Nachdem der Bundesrat seine Botschaft zur Anpassung der Franchisen an die
Kostenentwicklung im Vergleich zum Vernehmlassungsentwurf unverändert vorgelegt
hatte, beschäftigte sich der Nationalrat in der Herbstsession 2018 als Erstrat mit der
neusten KVG-Änderung. Zunächst hatte der Rat einen Nichteintretensantrag einer SGK-
Minderheit Gysi (sp, SG) zu behandeln. Minderheitensprecherin Gysi begründete ihren
Antrag damit, dass die neue Regelung unnötig und unsozial sei: Unnötig sei sie, weil der
Bundesrat die Franchisen bereits anpassen könne – wobei die letzten zwei Erhöhungen
den Kostenanstieg nicht gebremst hätten. Unsozial sei sie, weil sie zu einer
Umverteilung von CHF 20 Mio. führe, wobei vor allem chronisch kranke und ältere
Menschen mehr bezahlen müssten als heute, da sie häufig die Grundfranchise wählen
müssten. Ausser den Grünen und der SP erklärten in der Folge alle Fraktionen ihre
Unterstützung für die Vorlage. Mit 132 zu 51 Stimmen (bei 1 Enthaltung) entschied sich
der Rat deutlich für Eintreten und mit 133 zu 53 Stimmen (bei 1 Enthaltung) nahm er die
Vorlage in der Gesamtabstimmung an. Roger Golay (mcg, GE), der sich gegen die
Änderung aussprach, und Jean-Luc Addor (svp, VS), der sich seiner Stimme enthielt,
wichen als Einzige von den Fraktionsmeinungen ab. Stillschweigend schrieb der Rat
zudem die Motion Bischofberger (cvp, AI; Mo. 15.4157) ab. 8

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 26.11.2018
ANJA HEIDELBERGER
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